
auch folgende ehem alige G utsarbeiter der Domäne hierbei durch die 
Bodenreform Land zugeteilt: der bisherige G utsverw alter S., der bis
herige T raktorenführer Paul ö . r der bisherige Kutscher A lfred M. und 
der ehem alige Knecht W illi Sch. Die A ngeklagte bildete mit diesen N eu
bauern  und Frau St. eine Interessengem einschaft, die un ter ihrer Leitung 
arbeitete. Die Bearbeitung des Landes erfolgte in der Form, daß der 
bisherige G utsverw alter S. die einzelnen A rbeiten einteilte und ö ,, M. 
und Sch. w eiter als Traktorenführer, Kutscher und Knecht arbeiteten  und 
wöchentliche Entlohnungen erhielten. Obwohl die gesam te Anbaufläche 
geometrisch in einzelne Parzellen aufgeteilt w ar, w urde das Land ohne 
E inhaltung der festgelegten Flurgrenzen einheitlich bearbeitet. Sch. 
schied im Mai 1946 aus dieser Gemeinschaft aus.
In der A nklageschrift w ird die A ngeklagte w eiter beschuldigt, Ä uße
rungen gegen die Bodenreform getan zu haben wie: ,Ihr w erdet schon 
sehen, was ihr anrichtet. Das bleibt doch nicht so mit der Bodenreform, 
es kommen auch mal w ieder andere Zeiten, und dann w erdet ihr gerade
stehen für das, w as ihr gemacht habt', und w eiter: ,Ich w erde darauf 
achten, daß alles, w as zum Gut gehört, beieinander bleibt; denn ich w eiß, 
daß es mit der Bodenreform anders kommt, und dann muß alles da sein, 
dam it ich das Gut w ieder so herrichten kann, wie es gew esen ist.' Das 
V erhalten  der A ngeklagten ist in einem A rtikel im .Thüringer Volk' am 
30. M ärz 1948 öffentlich gebrandm arkt worden.

Die Zusam m enfassung der N eubauernstellen  zu einer In teressengem ein
schaft un ter Leitung der A ngeklagten w ar nicht etwa ein arbeitstechni
scher Vorgang, sondern die gewollte Erhaltung eines möglichst großen 
Teils der Domäne als wirtschaftliche Einheit. Das sind Übergriffe, die 
eine Durchkreuzung der wirtschaftlichen M aßnahm en der deutschen 
Selbstverw altungsorgane bezweckten; sie sind daher nach Befehl Nr. 160 
zu bestrafen. Um diese Sabotage durchzuführen, ha t die A ngeklagte be
wußt das alte A bhängigkeitsverhältnis, das die ehem aligen G utsarbeiter 
zu ihr hatten , aufrechterhalten und ihnen jede M öglichkeit, ihr Land frei 
zu bewirtschaften, genommen. Sie bediente sich dabei des M ittels der 
Einschüchterung, w ie dies in folgenden Ä ußerungen zum Ausdruck 
kommt:
,Ihr w erdet schon sehen, w as ihr anrichtet. Das bleibt doch nicht so m it 
der Bodenreform, es kommen auch mal w ieder andere Zeiten, und dann 
w erdet ihr geradestehen für das, w as ihr gemacht habt. Ich w erde darauf 
achten, daß alles, w as zum Gut gehört, beieinander bleibt; denn ich weiß, 
daß es m it der Bodenreform anders kommt, und dann muß alles da sein, 
dam it ich das Gut w ieder so herrichten kann, w ie es gew esen ist.'
Stellen diese Ä ußerungen an sich allein einen V erstoß gegen Art. Ill A 
III der KR-Direktive Nr. 38 dar, so kommt bei einer Feststellung der 
Schuld gemäß der A nklage nach dem G esam tverhalten der A ngeklagten 
doch nur eine V erurteilung nach SMAD-Befehl Nr. 160 Ziff. 1 in Frage. 
Die Ä ußerungen sind nicht als rechtlich selbständige H andlungen zu 
w erten, sondern d ienten  vielm ehr der Verwirklichung eines einheit
lichen, von der A ngeklagten fortgesetzt begangenen Sabotageverbrechens 
nach Befehl Nr. 160.“
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